
 

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 Aktiengesetz: 

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 1 ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts. des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 
314 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Juli 2010 bis zum 30. Juni 2011.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernab-
schluss am 1. Oktober 2010 gebilligt und den Jahresabschluss damit gemäß § 172 Satz 1 
Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb entsprechend zu den 
gesetzlichen Bestimmungen zu diesem Punkt keinen Beschluss zu fassen. Gleiches gilt für 
die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden 
Unterlagen, bei denen ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfas-
sung vorgesehen ist. 



 
 

Angaben nach § 124a S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz: 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte: 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Sekt-
kellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft EUR 23.760.000,00 (in Worten: Euro 
dreiundzwanzig Millionen siebenhundertsechzigtausend) und ist eingeteilt in 7.920.000 
Stamm-Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Jede dieser Aktien gewährt eine Stimme, so 
dass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf Grundlage der Satzung 
7.920.000 Stimmrechte bestehen. Aus eigenen Aktien stehen der Sektkellerei Schloss Wa-
chenheim Aktiengesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte zu. Die Sektkellerei Schloss 
Wachenheim Aktiengesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt 
demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 7.920.000 Stück. Die 
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien kann sich bis zur Hauptversamm-
lung noch verändern. 



 
 

Angaben gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 Aktiengesetz (AktG): 

1. Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG: 

Aktionäre, deren Anteil einzeln oder zusammen einen anteiligen rechnerischen Betrag von 
EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 166.667 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Für diese Hauptversammlung stellt dieses Kapitalquorum die günstigere Berechti-
gungsvoraussetzung des § 122 Abs. 2 AktG dar als das Beteiligungsquorum, welches das 
Erreichen des zwanzigsten Teils des Grundkapitals voraussetzt (dies entspräche 396.000 
Aktien). Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller 
haben gemäß den §§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 i.V.m. 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuwei-
sen, dass sie mindestens seit dem 1. September 2011, 00:00 Uhr, Inhaber der Aktien sind. 

Das Verlangen muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 31. Oktober 2011 
(24.00 Uhr) an die Adresse des Vorstands zugehen: 

Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft, Vorstandsbüro, Niederkircher Straße 
27, 54294 Trier. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zugeleitet, bei denen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse http://www.schloss-
wachenheim.com/investor-relations/hv2011 veröffentlicht und bekannt gemacht. 

2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG: 

Aktionäre können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimm-
ten Tagesordnungspunkten stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers 
oder des Aufsichtsrats machen. Die Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen 
sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge zur Tagesord-
nung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die Gesellschaft unter 

Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft, Vorstandsbüro, Niederkircher Straße 
27, 54294 Trier 

oder mittels E-Mail: hauptversammlung@schloss-wachenheim.de 

oder per Telefax: 0651/9988104  

zu richten.  

Anträge und Wahlvorschläge, die bis zum 16. November 2011, 24.00 Uhr, unter den zuvor 
genannten Adressen eingehen, werden im Internet unter der Internetadresse 
http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2011 unter den weiteren Voraus-
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setzungen des § 126 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung 
des Antrags unverzüglich zugänglich gemacht. 

Dies gilt nicht, wenn ein Gegenantrag und dessen Begründung nach § 126 Abs. 2 AktG oder 
ein Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 AktG nicht zugänglich zu machen ist. Das ist dann der 
Fall: 

• soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde; 

• wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde; oder 

• wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder Beleidigungen enthält; 

• wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weni-
ger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat; 

• wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen wird; oder 

• wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm gestellten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Der Vorstand behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenzufassen, 
sofern mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge 
stellen. 

Die Zugänglichmachung eines Wahlvorschlags kann auch über die oben genannten Fälle 
des § 126 Abs. 2 AktG hinaus unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den aus-
geübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält. Weiterhin kann die 
Veröffentlichung eines Wahlvorschlags dann unterbleiben, wenn der Vorschlag keine Anga-
ben zu den Mitgliedschaften der Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrä-
ten enthält. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kont-
rollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetad-
resse veröffentlicht. 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der Übersendung 
des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Bereits vorab wird darauf hingewie-
sen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristge-
recht übermittelt sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort 
gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegen-



 
 

anträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne 
vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG und Rechte in der Hauptversammlung 

Aktionäre besitzen das Recht, unter den in dieser Einladung genannten Voraussetzungen an 
der Hauptversammlung teilzunehmen. Sie sind dabei berechtigt, Auskunft im gesetzlich fest-
gelegten Umfang des § 131 AktG in Angelegenheiten der Gesellschaft vom Vorstand zu ver-
langen. Hierzu gehören insbesondere die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu 
einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. Das Auskunftsrecht besteht insoweit, als die Auskunft 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und so-
weit nicht ein Recht des Vorstands zur Auskunftsverweigerung gemäß § 131 Abs. 2 AktG 
gegeben ist. 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu ent-
sprechen.  

Der Vorstand darf die Auskunft gemäß § 131 Abs. 3 AktG verweigern, 

• soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeig-
net ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-
chen Schaden zuzufügen; 

• soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht; 

• über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 
angesetzt worden sind, und einem höherem Wert dieser Gegenstände, es sei denn, 
dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

• über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden 
im Anhang ausreichen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung 
den Jahresabschluss feststellt; 

• soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

• soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Ta-
ge vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft in der Hauptversammlung nicht verweigert werden. 
§ 131 Abs. 3 Nr. 7 AktG ist nicht einschlägig. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Aussprache zu stellen. Gemäß § 21 Abs. 3 der Satzung der Sektkellerei Schloss Wachen-
heim kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken, wobei er sich davon leiten lassen soll, dass die Hauptversammlung in 
angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 



 
 

Weiterhin sind die Aktionäre in der Hauptversammlung berechtigt, Anträge zur Tagesord-
nung und zum Verfahren zu stellen, ihr Rederecht im gesetzlich festgelegten Umfang auszu-
üben und ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben. 
Zudem stehen den Aktionären Einsichtsrechte, insbesondere in die Berichtsunterlagen nach 
§§ 175, 176 AktG, zu. 

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlan-
gen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf in diesem Fall die 
Auskunft nur dann verweigern, soweit er sich durch die Erteilung der Auskunft strafbar ma-
chen würde oder soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 
sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und 
der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Ver-
handlung aufgenommen werden. 


